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1 Sofern es sich bei der Zuwendung um eine Beihilfe handelt, wird die Förderung nach den Voraussetzungen des Kapitels I und 

auf Grundlage von Art. 53 des Kapitels III der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (EU) Nr. 651/2014 vom 17. Juni 
2014 (EU-ABl. L 187/1 vom 26. Juni 2014) in der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 2023/1315 der Kommission vom 23. Juni 
2023 (EU-Abl. L167/1 vom 3O.Juni 2023) oder auf der Grundlage Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission vom 13. 
Dezember 2023 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf 
De-minimis-Beihilfen (EU-ABl. L, 2023/2831, 15.12.2023L) gewährt. 
 
Von der Förderung ausgeschlossen sind Unternehmen bzw. Sektoren in den Fällen des Art. 1 Abs. 2, 3 und 5 AGVO. 
 
Einem Unternehmen, das einer Rückforderungsanordnung aufgrund eines früheren Beschlusses der Kommission zur 
Feststellung der Unzulässigkeit einer von demselben Mitgliedstaat gewährten Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem 
Binnenmarkt nicht nachgekommen ist, dürfen keine Einzelbeihilfen gewährt werden.  
 
Von der Förderung sind Unternehmen in Schwierigkeiten nach Art. 1 Abs. 4 Buchst, c AGVO ausgeschlossen. Unternehmen in 
Schwierigkeiten sind Unternehmen, auf die mindestens einer der Umstände nach Art. 2 Nr. 18 Buchst, a-e AGVO zutrifft. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Informationen über jede Einzelbeihilfe von über 100.000 EUR id.R. binnen sechs Monaten 
nach dem Tag der Gewährung der Beihilfe in der Beihilfentransparenzdatenbank der Europäischen Kommission oder auf einer 
umfassenden nationalen oder regionalen Beihilfe-Website veröffentlicht werden. Auf die Meldepflicht gem. Art. 11 AGVO wird 
ebenfalls hingewiesen. 



 2 

                                            
2 Siehe Verwaltungsvorschrift der Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt 
zur Berufung und Arbeit von Gremien, Beiräten und Jurys für die Förderungen von Künstlerinnen, 
Künstlern, Projekten und Freien Gruppen in Berlin 
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3 Mit Verweis auf die aktuellen Empfehlungen der SenKultGZ. Im Übrigen gelten wenigstens der gesetzliche 

Mindestlohn bzw. die branchenüblichen Mindesthonorarsätze.  
4 Mit Verweis auf das Hinweisblatt zur barrierefreien Gestaltung von Veranstaltungen in der Projektförderung: 
https://www.berlin.de/sen/kultur/_assets/foerderung/foerderprogramme/spartenuebergreifende-
foerderung/hinweise-zur-barrierefreien-gestaltung-von-veranstaltungen-in-der-projektfoerderung.pdf  

https://www.berlin.de/sen/kultur/foerderung/
http://www.berlin.de/sen/kultur/foerderung/antragscenter/
https://www.berlin.de/sen/kultur/_assets/foerderung/foerderprogramme/spartenuebergreifende-foerderung/hinweise-zur-barrierefreien-gestaltung-von-veranstaltungen-in-der-projektfoerderung.pdf
https://www.berlin.de/sen/kultur/_assets/foerderung/foerderprogramme/spartenuebergreifende-foerderung/hinweise-zur-barrierefreien-gestaltung-von-veranstaltungen-in-der-projektfoerderung.pdf
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http://www.berlin.de/sen/kultur/foerderung/foerderprogramme/foerderergebnisse/

